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Antrag der Redaktionskommission* vom 29. April 2015

5060 b
Beschluss des Kantonsrates
über die Erledigung der Motion KR-Nr. 152/2010
betreffend Das Gewerbe soll nicht länger Bank sein 
müssen – Massnahmen zur Festlegung 
der Zahlungsfristen durch die öffentliche Hand 
auf maximal 30 Tage 
(vom . . . . . . . . . . . . )

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom 29. Ja-
nuar 2014 und der Kommission für Wirtschaft und Abgaben vom
4. November 2014, 

beschliesst:

I. Das Gesetz über Controlling und Rechnungslegung vom 9. Ja-
nuar 2006 wird wie folgt geändert:

Zahlungsfristen§ 43 a. 1 Rechnungen für Leistungen werden innerhalb von 30 Ta-
gen nach Eingang bezahlt, sofern keine kürzere Zahlungsfrist verein-
bart wird. Erfordert die Rechnung für eine Bauleistung eine externe
Vorprüfung, beträgt die Zahlungsfrist längstens 45 Tage.

2 In Bezug auf Leistungen und Verbindlichkeiten des Kantons ge-
genüber den Gemeinden gilt Abs. 1 sinngemäss.

II. Diese Gesetzesänderung untersteht dem fakultativen Refe-
rendum.

III. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Motion KR-Nr. 152/
2010 erledigt ist.

* Die Redaktionskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Hans-Ueli
Vogt, Zürich (Präsident); Linda Camenisch, Wallisellen; Rolf Steiner, Dietikon;
Sekretärin: Heidi Baumann.
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IV. Mitteilung an den Regierungsrat.

Zürich, 29. April 2015

Im Namen der Redaktionskommission
Der Präsident: Die Sekretärin:
Hans-Ueli Vogt Heidi Baumann


